Zeitschrift: Scharotl / Radgenossenschaft der Landstrasse
Herausgeber: Radgenossenschaft der Landstrasse ; Verein Scharotl

Band: 17 (1992)
Heft: 1
Artikel: Arbeitspapier zur gegenwartigen Situation der Jenischen in der

Schweiz, insbesondere der Opfer des ehemaligen PJ-Hilfswerks
"Kinder der Landstrasse”, und der Institutionen, die ihre Anliegen

verwalten
Autor: Mehr, Mariella
DOl: https://doi.org/10.5169/seals-1077368

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.11.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-1077368
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Arbeitspapier zur gegenwirtigen Situation der Jenischen in der Schweiz
insbesondere der Opfer des ehemaligen PJ-Hilfswerks "Kinder der Land-
strasse”, und der Institutionen, die ihre Anliegen verwalten.

1985 sprengte eine Gruppe Jenischer, vorab Betroffene des ehemaligen Pro
Juventute Hilfswerks "Kinder der Landstrasse, eine vom PJ-Zentralsekretari-
at organisierte Pressekonferenz in Zlrich. Damit verhinderten die Jenischen
den skandalbsen Versuch der vom Bund kontrollierten Stiftung, die wahrend
liber 6 Jahrzehnte praktizierte, vornehmlich von Steuergeldern finanzierte
Ausrottung des Jenischen Volkes in der Schweiz ein weiteres Mal zu beschd-
nigen oder gar zu vertuschen. Mit dem inzwischen legenddren Satz: "Eine
Stiftung ist eine Fiktion, sie hat kein Unrechtsbewusstsein"”, demonstrierte
Altbundesrat und Stiftungsratsprasident Friedrich der versammelten Presse
das Unrechtsbewusstsein seiner Organisation.

Nach langen Jahren des vergeblichen Kampfes um Gerechtigkeit, fanden wir
mithilfe dieser Selbsthilfeaktion und der fast gleichzeitig erfolgten Besetzung
des Luzerner Lidoareals endlich Gehdr. Es waren die letzten, von den Jeni-
schen ohne Einmischung anderer, beispielsweise selbsternannter "Retter des
Jenischen Volkes" , geplanten und durchgefiihrten Aktionen. Der Erfolg gab
uns Recht. Endlich fanden wir die flir die Durchsetzung unserer berechtig-
ten Anliegen notwendige Oeffentlichkeit. Diese Oeffentlichkeit zeigte sich em-
pért Uber die von der Pro Juventute begangenen Verbrechen gegen das Vol-
kerrecht und solidarisierte sich weitgehend mit den Forderungen der Jeni-
schen Organisationen nach Wiedergutmachung. Gestarkt durch die vielen Be-
weise der Anteilnahme nicht nur der Bevdlkerung, sondern auch verschiede-
ner Politikerinnen und Politiker, setzten wir uns an den Verhandlungstisch,
bereit, mit den ehemaligen T&terInnen oder deren Rechtsnachfolgerinnen zu-
sammen die Grundsteine flir eine bessere Zukunft der Jenischen in der
Schweiz zu legen. Dass flir uns die Vergangenheitsbewdltigung erste Priori-
tdt hatte, versteht sich von selbst. Doch, Versdhnung schien uns méglich,
sofern sich die T&terinnen oder deren Rechtsnachfolgerinnen bereit zeigten,
das Ihrige dazu beizutragen. Die uns notwendig erscheinenden Schritte skiz-
zlerten wir wie folgt:

= Oeffentliche Entschuldigungen der flir die unmenschlichen Verbre-
chen verantwortlichen Behdérden und Institutionen.

= Materielle Wiedergutmachungsleistungen fiir die Opfer und deren
Nachfahrinnen.

- Uneingeschrdnkte Akteneinsicht in die personlichen PJ-Dossiers,
ohne Rlicksicht auf verantwortliche Personen, Behdérden und private
Institutionen. Einsicht in die Psychiatriedossiers, Polizeiakten und
in andere, allenfalls noch auftauchende Akten weiterer Institutio-
nen.

Herausgabe der PJ-Dossiers als Endziel ‘
Rechsverbindliche Berichtigung von diffamierenden, ver-
leumderischen und rassistischen Aeusserungen in PJ-Dos-
siers, Psychiatrie- Polizei- und andern Akten.
Einsichtsrecht auch in die Geschidftsakten des ehemaligen
"Hilfswerks KDL".



= Die Schaffung einer von Bund und Kantonen finanzierten, wissen-
schaftlichen Untersuchungskommssion, deren Aufgabe es sein sollte,
zusammen mit den Betroffenen die Verantwortlichkeit flir die Ver-
brechen zu priifen.

Aufgrund der Ergebnisse die Finanzierung von Zivilkla-
gen, Schadenersatzforderungen und allenfalls die Finan-
zierung strafrechtlicher Untersuchungen.

- Von Bund und Kantonen finanzierte Pilotprojekte zur psychischen
und sozialen Betreuung schwerstgeschadigter Jenischer und deren
psychologische Begleitung bei Akteneinsicht durch Jenische, oder
dann durch Personen, die den Betroffenen nahestehen.

Grindung der Stiftung "Naschet Jenische" (Stehet auf, Jenische)

Um den Verhandlungen mehr Gewicht zu verleihen griindeten die Jenischen
Organisationen 1985 die Stiftung "Naschet Jenische". Nachtrdglich stellte sich
heraus, dass gerade eine Stiftung die denkbar schlechteste, weil starre und
undemokratische Organisationsform war, die Interessen der PJ-Opfer tat-
sdchlich zu verteidigen. Offenbar beharrte jedoch der Bund auf dem Wunsch
nach einer Stiftung als Verhandlungspartnerin, was der kiinftige Sekretar
der stiftung den Betroffenen schliesslich als einen von vielen, unumgdngli-
chen Sachzwdngen verkaufte. In anbetracht der namhaften Gelder, die der
Bund dieser Stiftung zusprach, scheint dies auch verstdandlich. Weniger ver-
stdndlich jedoch ist, weshalb der Bund in seiner Eigenschaft als Stiftungs-
aufsicht, spdter seine Aufsichtspflicht nicht wahrnahm und dem {iberrissenen
Finanzgebaren des Stiftungsrates und des Sekretdrs kein Ende machte. Dies-
bezligliche Anfragen und Aufsichtsbeschwerden betroffener Jenischer wurden
bis heute weder beantwortet noch behandelt.

Trotz der vom Bund aufgezwungenen Organisationsform wiinschten die Be-
troffenen ein Mitspracherecht in allen wichtigen T&tigkeiten der neuen Stif-
tung. Das Mitspracherecht wurde ihnen vom spdteren Sekretar der Stiftung
verbindlich zugesichert. Als Vollzugsorgan dieses Rechts wahlten die Jeni-
schen die "Vollversammlung"”. Anldsslich dreier solcher Versammlungen wur-
den die Aufgabenbereiche der Stiftung "Naschet Jenische" festgelegt. Sie
wurde beauftragt, die PJ-Aktenherausgabe zuhanden der Stiftung zu veran-
lassen, diese treuhdnderisch zu verwalten und ein’ den Bediirfnissen der
ehemaligen Opfer angemessenes Akteinsichtsregelement zu erarbeiten. Bereits
an der zweiten Versammlung wurden erste Vorschldge diskutiert. Gleichzeitig
sollte die neue sStiftung flir die materielle Wiedergutmachung und die Oef-
fentlichkeitsarbeit zustdndig sein. Ihr obliege auch, so die Vollversammlung,
die Vorbereitungsarbeit zur Griindung einer Kommission, die eine von den
Jenischen gewlinschte und von den Behdrden versprochene Verantwortlich-
keitsstudie innert niitzlicher Frist in Angriff nehmen sollte. Aus mehr als
berechtigtem Misstrauen machte die Vollversammlung der Stiftung die Aufla-
ge, dass nur Personen ihrer Wahl in diese und allenfalls andere, noch not-
wendige Gruppen und Kommissionen gewdhlt werden diirfen. Wie hatten sie
wissen koénnen, politisch ungeschult, wie die meisten Betroffenen damals
noch waren, dass die von ihnen akzeptierte Organisationsform, eine Stiftung,
statt einer demokratisch organisierten Genossenschaft oder eines Vereins,
ein Mitspracherecht auch in dieser Frage kiinftig verhindern wiirde. Der
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Bund manipulierte die Jenischen in die von ihm gewlinschte Richtung, der
Stiftungssekretdr schwieg dazu. Warnungen anderer Personen wurden in den
wind geschlagen.

Als stiftungssekretdar wahlte die Vollversammlung schliesslich den vom
Schweizerischen Beobachter vermittelten St. Galler Rechtsanwalt lic.iur. Ste-
phan Frischknecht. Thm oblagen nicht nur die Sekretariatsarbeiten der Stif-
tung, sondern auch die Wahrung der Rechtsinteressen geschadigter Jeni-
scher. Einzelmandate erwarb sich Frischknecht durch PR-Aktionen im "Scha-
rotl" (jen. Wohnwagen), dem Verbandsblatt der "Radgenossenschaft der
Landstrasse"”, Dachorganisation der Jenischen in der Schweiz. Bezahlt wurde
Stephan Frischknecht vom Stiftungskapital, das 1990 ca. [,3 Millienen an
Bundesgeldern und einigen hunderttausend Franken an privaten Spenden be-
trug. Es gab aber Jenische die die von ihnen beanspruchten Anwaltsleistun-
gen aus dem eigenen Sack bezahlen mussten, obwohl anfanglich allen Jeni-
schen und Opfern des ehemaligen Hilfswerks und anderer Institutionen un-
entgeltliche Beratung und Vertretung in Rechtsfdllen zugesichert wurde. Da
die damaligen Stiftungsrdtinnen ihrem Sekretdr kein verbindliches Pflichten-
heft ausarbeiteten, ist es heute eine Ermessensfrage, welche Arbeiten
Frischknecht in seiner Eigenschaft als Angestellter der Stiftung ausfiihrte
und die somit unter deren Kontrolle fielen. Tatsache ist, dass er sich heute
dank dieses Versdumnisses jeder Ueberpriifung entzieht und die heutigen
stiftungsratsmitglieder das verbliebene Stiftungseigentum gerichtlich er-
kampfen missen. '

Selbstverstandlich gab es Betroffene und FreundInnen der Jenischen, die
sich schon in den Anfangsphasen der Stiftungsarbeit gegen das undemokra-
tische Vorgehen der sStiftungsratinnen und ihres Sekretdars wehrten. Sie
wurden in Offentlich zugdnglichen, von Stephan Frischknecht verfassten
"Rundbriefen" diffamiert oder durch durch gezielte Ehrverletzungen und
Verleumdungen kaltgestellt. So musste sich zum Beispiel der Historiker
Thomas Huonker die verleumderische Behauptung gefallen lassen, er habe
Akten Betroffener widerrechtlich missbraucht. Frischknecht nicht genehme
stiftungsratinnen der ersten Stunde wurden mit fragwlirdigen, wenn nicht
gar rechtswidrigen Machenschaften aus der Stiftung komplimentiert und an-
dere Mitglieder gewdhlt, deren Loyalitdt man sich mit Spesenregelungen, die
jedes vernlinftige Mass lberschritten, erschlich.

Durch solche und &hnliche Aktionen erreichte man eine sowohl den Interes-
sen des Bundes und der Kantone, als auch jenen der Pro Juventute férder-
liche Spaltung der Jenischen. Spdter wurde diese gezielte Spaltung als
Ausdruck jenischer "Querelen" hingestellt, die offensichtlich nicht in der
Lage seien, ihre gemeinsamen Forderungen auch gemeinsam und solidarisch
zu verteidigen. Die Vollversammlungen wurden schliesslich von Frischknecht
eigenmdchtig eingestellt. Sie entsprachen, so dieser, nicht dem Charakter
der Jenischen. Tonbandaufzeichnungen belegen das Gegenteil. Sie beweisen,
wie kreativ und effizient die Vollversammlung tatsachlich arbeitete. Aber das
neue, dadurch entstandene, gemeinsame Selbstvertrauen passte nicht in die
Zukunftsvorstellungen jener, die eine echte Wiedergutmachung und die poli-
tische Emanzipation des Jenischen Volkes in der Schweiz flirchteten wie der
Teufel das Weihwasser.



1991 erreichte der Machtanspruch Frischknechts seinen Hohepunkt. Er ging
so weit, dass auch jenische Vertreterinnen in. der Stiftung nicht mehr mit-
machen wollten. Frischknecht und der damalige jenische Prdsident wurden
nach einer Reihe unschoéner Auseinandersetzungen und einem fulminanten Ar-
tikel des Beobachterautors Hans Caprez entlassen. Dieser beschuldigte den
ehemaligen Stiftungssekretdr des krassen Missbrauchs seiner Position und
eines mehr als undurchsichtigen Geschaftsgebarens.

Hier begann wohl das unwilirdigste Kapitel der sogenannten Wiedergutma-
chungsbemiihungen. Statt den Betroffenen die Mdglichkeit zu geben, sich neu
zu organisieren und frische Kréfte flir ihre Arbeit zu sammeln, wurden die
verbliebenen Stiftungsrdtinnen systematisch unter Druck gesetzt. Da die
Konten gesperrt waren, konnte die Stiftung nur begrenzt und in wichtigen
Belangen lberhaupt nicht mehr arbeiten. Eine von Stephan Frischknecht ak-
tiv beglinstigte neue Gruppierung, der Verein "Kinder der Landstrasse",
trieb einen weitern Keil in die jenische Gemeinschaft, dessen Auswirkungen
schon heute absehbar sind. Als Berater des Vereins, der sich am ll. April
1992 offiziell konstituieren will, gelingt es Stephan Frischknecht weiterhin,
der Sache der Jenischen durch Intrigen, haltlose Behauptungen und leere
Versprechungen zu schaden.

Der Bund mischt eifrig mit, angeblich, weil verstrittene Jenische als Ge-
sprachspartnerinnen nicht ernstzunehmen seien. Gegenseitige Prozesse ldh-
men zusidtzlich die Energien, welche eigentlich fiir die Betroffenen eingesetzt
werden miissten. Leidtragende sind letztlich sie, die sowohl dem Bund als
auch ihren angeblichen FreundInnen, wie beispielsweise Frischknecht, einst
bedingungslos vertrauten. Es diirfte vielen von ihnen bitter aufstossen, dass
sich einzelne dieser FreundInnen wahrend Jahren schamlos am Stiftungska-
pital bereicherten, wahrend schwerstgeschadigte Opfer flir ein verpfuschtes
Leben mit der lacherlichen Summe von 2'000.--, bzw. 5'000..-—-Franken abge-
spiesen wurden. Ich erwdhne dies aufgrund aktenkundiger Belege, die be-
weisen, dass friihere Stiftungsrdatinnen sich nicht schamten, Autospesen bis
zu 3'000.-- Franken und mehr monatlich zu beziehen. Hingegen hat die Stif-
tung von den einmal eingegangenen Verpflichtungen keine einzige eingehal-
ten und die Auftrdge der Vollversammlung bis heute missachtet.

Oeffentliche Entschuldigungen der verantwortlichen Behorden und Institutio-—
nen

1968 entschuldigte sich Altbundesrat Alfons Egli in seiner Eigenschaft als
Bundesprédsident fiir die von der PJ begangenen Verbrechen. Gleichzeitig be-
tonte er die Mitverantwortlichkeit des Bundes, der seine Aufsichtspflicht
nicht wahrgenommen und das unselige "Hilfswerk" mit Steuergeldern sub-
ventioniert hatte. Im Bewusstsein seiner Mittdterschaft, so der Bundesrat,
werde der Bund bei der Bewdltigung der schrecklichen Vergangenheit aktiv
mithelfen. Mit dem Versprechen wurde wohl die Empérung der Bevdlkerung
besdnftigt, die Einlésung des Versprechens jedoch ldsst bis heute auf sich
warten. '

Ein Jahr darauf entschuldigte sich auch der Generalsekretdar der Stiftungs-
kommission der Pro Juventute, Rechtsanwalt Paolo Bernasconi. Er betonte
aber, dass es sich um eine persdnliche Entschuldigung handle, die von der
stiftungskommission nicht autorisiert worden sei. Gleichzeitig liberreichte die
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Stiftung Pro Juventute der Stiftung "Naschet Jenische"” rund 600°000.——
Franken aus dem Erlés des Markenverkaufs, die zu gleichen Teilen jenischen
Betroffenen als Wiedergutmachung, sowie der Stiftung zur Deckung ihrer ad-
ministrativen Kosten dienen sollte.

Es sei auch die Entschuldigung der damaligen Ziircher Regierungsprasidentin
Hedi Lang im Jahre 1986 erwdhnt. Trotz ihrer Entschuldigung im Namen der
Regierung -konnte sich der Kanton Ziirich bis heute nicht zu einer aktiven
Mithilfe bel der Vergangenheltsbewalt1gung durchringen. W1r kommen darauf
unter dem Kapitel "Akteneinsicht" nochmals zuriick.

Materielle Wiederqutmachung

Selbstverstadndlich war uns klar, dass das uns wadhrend Jahrzehnten zuge-
fligte Unrecht durch Geld allein nicht wieder gut zu machen ist. Jedoch, wer
Schadenersatz bezahlt, bekennt sich &ffentlich zu seinem/ihrem Unrecht und
leistet damit als TaterIn einen wichtigen Beitrag zur Vergangenheitsbewdlti-
gung. Er/sie gibt damit dem ehemaligen Opfer wenigstens einen Teil der
Menschenwiirde zuriick. Ausserdem sind viele der Opfer physisch und psy-
chisch dermassen geschadigt, dass sie der materiellen Unterstlitzung bedir-
fen. Die systematische Entwurzelung von der eigenen Kultur und Tradition,
die Trennung von den Angehdrigen, der flir die Kinder .und die Eltern trau-
matische Kindsraub, Heiratsverbote, jahrelange Zwangsaufenthalte in Anstal-
ten und psychiatrischen Kliniken, und nicht zuletzt illegale Sterilisationen,
bzw. Kastrationen, deren Zahl bis heute im Dunkeln liegt, haben Schiden
hinterlassen, die zwar nicht beseitigt, wohl aber durch Geldzuwendungen et-
was gemildert werden koénnen.

Die Stiftung "Naschet Jenische" wurde von der Vollversammlung beauftragt,
fir die materielle Wiedergutmachung besorgt zu sein. Sie griindete eine
Fondskommission, die die Verteilung der Wiedergutmachungsgelder an die
Hand nehmen sollte. Zu Beginn wurde diese Fondskommission durch die Stif-
tung kontrolliert. Die Bundesbehdrden sprachen den Jenischen fiirs erste ei-
ne runde Summe von drei Millionen gut. Die Stiftung erarbeitete einen Ver-
teilerschlissel, wonach die {iber 65-jdhrigen vorerst 5°000.-- Franken, die
Jingeren 2'000.-— Franken erhalten sollten. Die Summen wurden den Betrof-
fenen als a-konto-Zahlung angepriesen. Nur deshalb erklarten sie sich mit
dem Vorgehen Uberhaupt einverstanden. Spdter sollten dann noch mehr Gel-
der in den Fond fliessen. Frischknecht soll von Summen bis zu bis zu 40
Millionen gesprochen haben.

Dass die Betroffenen, um Uberhaupt in den Genuss einer solchen Zahlung zu
kommen, ihren Antrdgen auch noch Lebensldufe beilegen mussten, sei hier
nur am Rande erwdhnt. Wir nehmen an, dass die einzelnen Kommissionen und
Stiftungen in den letzten Jahren Informationen horteten, die jederzeit zur
Aktualisierung des PJ-Archivs dienen koénnten. Damit sind einem zukinftigen
Missbrauch und der erneuten, institutionalisierten Diskriminierung des Jeni-
schen Volkes in der Schweiz Tir und Tor gedffnet. Die zunehmende Frem-
denfeindlichkeit, rassistische Uebergriffe, aber auch der skandalése Umgang
einzelner Gemeinden mit fahrenden Gruppen auf ihrem Territorium, lassen
der Hoffnung wenig Raum, es kénnte sich in absehbarer Zeit ein tolerantes,
auf gegenseitigem Respekt beruhendes Zusammenleben der verschiedenen Be-
vOlkerungsgruppen in der Schweiz entwickeln.
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Nach unzdhligen Unstimmigkeiten, Intrigen und nicht zuletzt wegen dem
grenzenlosen Machtanspruch Stephan Frischknechts, wurde der Fondkommis-
sion 1990 fristlos gekiindigt und die noch vorhandenen Fondgelder gesperrt.
Die liess sich das nicht gefallen und gelangte mit einer Verwaltungsbe-
schwerde an das Bundesgericht, welche die Klage ende 199l teilweise gut-
hiess. Trotzdem arbeitet nun eine neu gegriindete Fondskommission, die sich
angeblich auf eigenes Verlangen als Stiftung eintragen liess und als solche
der Kontrolle des Bundes untersteht. Der setzt sich offensichtlich selbst
iber Bundesgerichtsurteile hinweg. '

Da die neue Fondskommission als Stiftung nur ihrem Aufsichtsorgan ver-
pflichtet ist verloren die Betroffenen auch jeden Einfluss auf die Verteilung
der Wiedergutmachungsgelder. Die Kommission hat sich denn auch seit ihrem
Bestehen noch nie orientierend an die Betroffenen direkt gewandt. Diese
miissen sich héchstwahrscheinlich mit den beleidigenden Zuwendungen von
5'000.-—, bzw. 2'000.-— Franken als Almosen zufrieden geben. Wen ficht es
an, da schon der alte Fondskommissionsprasident, Altbundesrat Alphons Egli,
den Vorwurf, es handle sich bei diesen Almosen um eine Ohrfeige, mit der
lapidaren Feststellung quittierte, es sei schliesslich niemand gezwungen,
diese Ohrfeige anzunehmen. Neue Antragsstellerinnen, ob direkt Betroffene
oder nicht, erhalten alle nur mehr 2°000.-—— Franken, solange der Fond noch
{iber Gelder verfligt. Wer weiss, dass der ehemalige stellvertretende Gene-
ralsekretdr des EDI gegenliber einem Journalisten verlauten liess, man rech-
ne zwar mit zweistelligen Millionenzahlen, werde aber =zivilrechtlich einge-
brachte Schadenersatzforderungen seitens der Betroffenen ndtigenfalls bis
vor das Bundesgericht "verschleppen", wundert sich auch nicht iber die
seltsamen Entscheidungen der neuen Fondskommission.

Von der Pro Juventute Ubrigens, dem Vollzugsorgan des Vo&lkermords (Para-
graph 75 bis StGB) am Jenischen Volk in der Schweiz, ist in diesem Bericht
aus guten Griinden nicht mehr die Rede. Eine ungeschickte Verhandlungstak-
tik aber auch ein unverzeihlich opportunistisches Verhalten der alten Stif-
tungsgarde erméglichte es dem PJ-Zentralsekretariat, sich durch die Hinter-
tlire davon zu schleichen. Mit dem Umzug der PJ-Akten in das Bundesarchiv
und einem Akteneinsichtsreglement, das sich im Grossen und Ganzen an die
kantonalen Vormundschaftsrichtlinien hdlt und damit die ehemaligen Akten
einer privaten Stiftung als Vormundschaftsakten definiert, entliess man die
Pro Juventute aus allen Verpflichtungen. Weshalb sollte sie sich an der Wie-
dergutmachung weiterhin beteiligen? '

Akteneinsicht

Statt, wie von den Betroffenen gefordert, die Stiftung Naschet Jenische mit
der Losung der Akteneinsichtsfrage zu beauftragen, schuf der Bund 1985
selbst eine Kommission, deren Mitglieder (Experten aus den kantonalen Zivil-
rechtsabteilungen) die Rahmenbedingungen fiir ein Akteneinsichtsrecht aus-
arbeiten sollten. Ihr Prasident war der stellvertretende Generalsekretdr des
EDI, lic.iur. Bernhard Hahnloser. Obwohl man den Jenischen Mitsprache auch
hier zusagte, wurden sie in die Entscheidungsprozesse nicht miteinbezogen.
Eine Vernehmlassung der Betroffenen fand zwar statt, doch nahm man deren
Einwdnde und Befilirchtungen schlicht nicht ernst. Das von der Arbeitsgruppe
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ausgearbeitete Akteneinsichtsreglement sah nur mehr ein von Bund und Kan-
tonen kontrolliertes und eingeschrdnktes Einsichtsrecht vor, von Aktenher-
ausgabe war nicht einmal mehr die Rede.

Trotz heftiger Proteste vieler Betroffener gegen das skandaldése Einsichs-
recht wurde das Reglement 1987 rechtkraftig und ein Ausfiihrungsorgan, die
Aktenkommission, eingesetzt. Zur Wahrnehmung ihrer eigenen Interessen be-
orderten die drei am meisten belasteten Kantonsregierungen, Graubiinden,
Tessin und Zirich ihre Zivilrechtsexperten in die Aktenkommission. Ziirich
schickte den Juristen und Zivilrechtsexperten lic.iur. Gwelesiani nach Bern.
Er wurde trotz massivem Widerstand der Betroffenen in die Kommission ge-
wahlt. Die Zilircher Direktoren der kantonalen Heil- und Pflegeanstalten weh-
ren sich womdglich noch verbissener gegen eine liberale Akteneinsicht als
ihre nicht weniger belasteten Kollegen im Kanton Graubiinden. Die juristi-
schen Rechtfertigungen ihrer Verweigerung werden vom Aktenkommissions-
mitglied lic.iur. Gwelesiani zuhanden der Aktenkommission verfasst. Er ist
nicht der einzige in der Kommission, der sich einer solchen dubiosen Aem-
terkumulierung bedienen darf, um seinen Kanton zu schiitzen. Sein Bilindner
Kollege, der Zivilrechtsexperte lic.iur. Anton Mattmann, steht ihm in nichts
nach. Der hielt sich auch nicht an sein den Betroffenen abgegebenes Ver-
sprechen, bei der Behandlung von Einsichtsgesuchen Jenischer biindneri-
scher Herkunft (273 von 619 in den PJ-Akten registrierte Opfer sind Jeni-
sche aus dem Kanton Graubiinden) in den Ausstand zu treten. Von der Ver-
treterin des Kantons Tessin hért man wenig, da sie nur als Stellvertreterin
gewdhlt wurde. Ein anderes Aktenkommissionsmitglied, Frau Dr. Carmen Hatz,
die sich anfanglich grosspurig nur den Bediirfnissen der Betroffenen ver-
pflichtet erklarte, soll Akten einzelner Gesuchstellerinnen ohne deren Wissen
fir den privaten Gebrauch (psychologische Forschungen !!!!) kopiert und
sich bei geselligen Treffen der Aktenkommissionsmitglieder offen Uber die
angebliche Minderwertigkeit jenischer Menschen ausgelassen haben. Ein von
den Betroffenen gewilinschter, jenischer Beirat mit Kontrollfunktion kam man-
gels notwendiger Rechtskenntnisse gar nicht zum Einsatz, er existierte nur
auf dem Papier.

Diese zynische Einsichtsregelung wurde von der Stiftung "Naschet Jenische"
beglinstigt und bei den Betroffenen als einzig mdgliche Lésung durchgeboxt.
Die Stiftung hatte sich langst opportunistisch auf den Verhandlungsstil so-
wohl des Bundes, als auch der Kantone eingelassen. Gegen den Widerstand
vieler Jenischer schuf sie zielgerichtet Sachzwdnge, die eine fiir die Opfer
gerechtere Ldsung schliesslich verunméglichten. So miissen sich, um nur ein
Beispiel zu nennen, Antragstellerinnen gefallen lassen, dass nicht nur, wie
im kantonalen Vormundschaftsrecht vorgesehen, eine Person die verlangten
Dossiers begutachtet, nein, die Antrdge werden immer von zwei Personen
bearbeitet und schliesslich vom Prasidenten abgesegnet. Falls die Vormund-
schaftsbehdérden die Kommissionsantrdge ihrerseits wirklich priifen wollen,
kann es geschehen, dass die Dossiers von vier bis finf Personen durchge-
kdammt werden, ehe der/die AntragsstellerIn die Kopien zur Einsicht erhdlt.
Die gemd3ss dem ohnehin opferfeindlichen Akteneinsichtsreglement den Ein-
sichtsverlangenden geschuldeten Erlauterungen Uber =zurlickbehaltene Akten
und abgedeckte Stellen wurden von der Aktenkommission trotz Beschwerden
nie geliefert.



Die sStiftung Naschet Jenische ist mitschuldig an der absurden Situation,
dass sowohl die verantwortlichen Kantone und die Bundesbehdrden, als auch
die Pro Juventute als Hauptschuldige die Bedingungen diktierten, unter wel-
chen die Betroffenen in die Beweismittel der an ihnen begangenen Verbre-
chen Einsicht nehmen dlirfen. Die Geschaftsakten der PJ, wichtiges Material
zur historischen Aufarbeitung des Vdlkermords, bleiben weiterhin nur der
Eignerin zugdnglich. Ihre Verlegung, nebenbei, wie auch die Verlegung der
persoénlichen PJ-Dossiers in das Bundesarchiv, wurde von Stephan Frisch-
knecht, dem angeblich so uneigenniitzigen Freund der Jenischen veranlasst,
indem er die Betroffenen beim EDI als mdgliche Brandstifterinnen denun-
zlerte.

Verantwortlichkeitsstudie

Sie wurde den Betroffenen nicht nur wvon Stephan Frischknecht und den
Sstiftungsfunktiondren versprochen. Anfanglich sprach auch der Bund von
der Notwendigkeit einer solchen Studie. Die Pro Juventute gelangte gar per-
sénlich mit der Bitte an den Bundesrat, die Verantwortlichkeit zu prifen.
Zur Bedingung machte sie allerdmgs in einer solchen Studienkommission an-
gemessen vertreten zu sein.

In wirklichkeit schien es keinem der Beteiligten zu pressieren. Vorschldage
wurden zwar hin- und hergereicht, wieder abgewiesen und durch neue Vor-
schldge ersetzt. Die Stiftung "Naschet Jenische" nunmehr ausreichend ge-
woéhnt, in beleidigender Weise Uber die Kopfe der Betroffenen hinweg zu
entscheiden und die eigenen Positionen gegeniiber dem Bund kampflos und
opportunistisch aufzugeben, konnte keinen einzigen ihrer Vorschldage durch-
setzen, obwohl sie in der Personenwahl immer konzilianter wurde. Kritische
Jenische, einst von den Betroffenen selbst als mdgliche Kommissionsmitglie-
der vorgeschlagen, wurden schon gar nicht mehr erwdhnt, aus Angst, vom
Bund gemassregelt zu werden. Quittiert wurde dieses Verhalten mit dem ver-
heerenden Ergebnis, dass auf lange Sicht mit dieser fiir die Jenischen so
wichtigen Studie nicht zu rechnen ist.

Dass dabei vor allem jene Personen ausgeschaltet werden konnten, die sich
in jahrelanger Arbeit mit der Materie vertraut machten und die berechtigten
Forderungen der Betroffenen kompromisslos durchzusetzen gewillt waren
(und es mit Hilfe der ehemaligen Opfer mdéglicherweise auch geschafft hat-
ten), sel hier nur am Rande vermerkt. Wenn schon Jenische in dieser Stu-
dienkommission, dann doch bitte solche, die mangels Kenntnisse einfach zu
manipulieren und in der Entscheidungsfindung leicht zu libergehen sind. Das
fihrte zu einer zunehmenden Resignation jener Personen, die innerhalb der
jenischen Gemeinschaft bis zuletzt an eine humane und gerechte L&sung al-
ler Probleme glaubten und auch daflir kd@mpften. Der Opportunismus einzel-
ner Stiftungsratsmitglieder der alten Stiftung machte es mdéglich, dass der
Bund auch in dieser Frage lber die Wiinsche der Betroffenen hinweg zu sei-
nen eigenen Gunsten bestimmen konnte. Die Schuld fiir dieses Ergebnis kann
nicht oder nur teilweise den Jenischen zugeschoben werden. Auch hier wur-
de ihre Naivitdt und Gutgldubigkeit schamlos missbraucht.
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Heute?

Die Betroffenen des ehemaligen PJ-Hilfswerks "Kinder der Landstrasse" ste-
hen vor einem Scherbenhaufen. Mit ihnen auch die jenischen Organisationen
und Personen, die sich in jahrelanger Arbeit fiir die Offenlegung der PJ-
Verbrechen und die Wiedergutmachung eingesetzt haben.

Bis ende Jahr will der Bund die Aktenkommission aufldsen. Die PJ-Dossiers
werden, nach dem Willen des Bundes, wieder im Bundesarchiv verschwinden
und dem normalen Archivrecht unterstehen. Dies, obwohl noch nicht die
Hélfte aller Einsichtsgesuche abschliessend behandelt worden ist. Zahlreiche
personliche Einsprachen und zivilrechtliche Klagen sind hingig, werden aber
von den Gerichten in derart unverschamter Weise verschleppt, dass an de-
ren Abschluss vor Ende dieses Jahres nicht zu denken ist. Die Einsicht in
die Psychiatriedossiers, in Polizeiakten und in die Akten anderer, mitschul-
diger Institutionen, steht erst am Anfang.

Die einst versprochene Aktenberichtigung kann getrost in den Kamin ge-
schrieben werden. Viele von uns werden Uber ihren Tod hinaus vom "moral-
lischen Schwachsinn" befallene, sexuell verwahrloste und triebhafte, oder
gar debile Vagantlnnen bleiben, selbst wenn sie ihr ganzes Leben lang als
unbescholtene Bilirgerinnen und Blirger ihre Pflicht getan haben. Wie soll
diese Aktenberichtigung erfolgen, wenn die Dossiers im Bundesarchiv vermo-
dern? Es ist nur zu hoffen, dass sie in spdtern Jahren nicht einer neuen
Generation sensationsliisterner Menschenverdchter als Studienmaterial die-
nen?

Von der Herausgabe dieser belastenden Akten an die Betroffenen ist ebenso-
wenig die Rede wie von jener der Fichendossiers fir "gewohnliche" Schwei-
zerlnnen.

Auch die Fondskommission, so wird bereits gemunkelt, soll nach der Vvertei-
lung der noch verbliebenen Gelder uUberfliissig und deshalb aufgelost wer-
den. Die Forderungen der Opfer nach einer angemessenen und menschenwir-
digen Entschddigung werden dadurch Kkrass lbergangen.

Mit der Verantwortlichkeitsstudie ist, wenn uberhaupt, innert nitzlicher
Frist nicht mehr zu rechnen. Es wird den Opfern des unseligen PJ-Hilfs-
werks deshalb auch nicht méglich sein, angemessene Schadenersatzforderun-
gen Uberhaupt geltend zu machen.

Ausser den aus heutiger Sicht fragwiirdigen magistralen Entschuldigungen
ist den Jenischen nichts geblieben, das sie fir das erlittene Unrecht mora-
lisch oder materiell wirklich entschddigt h&dtte. Bund und Kantone haben
verhindert, was sowohl Altbundesrat Egli als auch Hedi lang méglicherweise
einmal ernst meinten: dass den ehemaligen Opfern so weit wie moglich Ge-
rechtigkeit wiederfahren solle.

Die heutige Stiftung "Naschet Jenische" ist nicht mehr handlungsfdhig. Dazu
fehlen ihr die notwendigen Gelder sowie ausreichende Bewegungsfreiheit. Das
jahrelange Lavieren und das Buhlen um die Gunst der Behdrden gab diesen
genligend Zeit, eine Strategie zu entwickeln, die ihre eigenen Interessen
schiitzt, die Jenischen aber einmal mehr als Verliererinnen zurilickldsst. Ue-
ber diese Tatsache hinweg kann auch die neueste Stiftung nicht trdsten, die



sich nun um die Zukunftsprobleme des Jenischen Volkes in der Schweiz
kiimmern soll. Sie ist, wie alle vorangegangenen Stiftungen eine paternali-
stische, autoritdre Einrichtung. Weshalb sonst miisste der Bund die Bedin-
gung- stellen, dass die Jenischen, fir die diese Stiftung geschaffen wurde,
nur als Minderheit im Stiftungsrat vertreten sein diirfen? Dieses neueste Ei
des Bundes koénnte sich so als gefdhrlichstes Mittel erweisen, endlich alle
Lebensbereiche der Jenischen zu kontrollieren und zu manipulieren. Es hat
sich wahrlich nichts verandert in den letzten Jahren. Noch entscheiden an-
dere, welche Bediirfnisse uns zustehen und wie sie zu befriedigen seien.

Es scheint mir wenig Hoffnung zu bestehen, in diesem Staat zu einer wiirdi-
gen Loésung zu kommen: Volkermord an den Jenischen, Rufmord und ruindse
Bespitzelung echter Demokratlnnen, Kollaboration mit Verbrecherorganisatio-
nen und Geldwdscherinstitutionen, Kopp-Skandal, Fichenaffare, P26, P27 -
Effizienz zeigt unser Staat und seine Verwaltung offenbar nur noch in der
Vertuschung von Verantwortung und in der Unterdriickung von rechtsstaat-
lichen Verfahren zum Schutze seiner Blirgerinnen. Der CH-Staat ist eine Fik-
tion. Er hat kein Unrechtsbewusstsein.

Max Frisch ldsst griissen.

- Um den Karren lberhaupt aus dem Dreck ziehen zu kénnen, brau-
chen wir nochmals Oeffentlichkeit. Diese herzustellen hat oberste
Priorit&t.

= Eine lose Gruppe von Jenischen und nichtjenischen Beraterinnen
(letztere ohne Entscheidungsbefugnisse) analysiert die jetzige Si-
tuation und prift das kiinftige Vorgehen aus juristischer und poli-
tischer Sicht. Ueber die Durchfiihrung der Massnahmen entscheiden
die jenischen Mitglieder unter Absprache mit ihren Organisationen.

- Die stiftung "Naschet Jenische" muss, soll sie weiterbestehen,
reorganisiert werden. Neue und effiziente Stiftungsrdtinnen sind zu
suchen. Ueber die Personenwahl entscheiden keine Behdérden, son-
dern die Jenischen selbst. Sie sind von den zukilinftigen Verhand-
lungspartnerinnen ohne Wenn und Aber zu akzeptieren, solange sie
die Interessen der Jenischen vertreten.

Es ist mir zur Zeit nicht mdéglich, weitere Vorschldge zu unterbreiten. Auch
diese hier formulierten sind nur als vage formulierte Ansdtze zu verstehen.
Vielleicht hilft uns die Sitzung am 28. Midrz, 12.00 Uhr, im Restaurant Pre-—
mier im Bahnhof Ziirich, weiter, die Situation etwas klarer zu sehen und
neue, Kreative Ideen zu entwickeln. Die Aufgabe bleibt weiterhin bestehen.
Noch besteht die Verpflichtung, die einmal gegebenen Versprechen zur Wie-
dergutmachung so weit wie mdglich einzulésen. Nach internationalem Recht
verjahrt kein Volkermord, an welchem Volk auch immer er begangen worden
sei. Es verjdhrt demnach auch nicht der Rechtsanspruch der Opfer auf Wie-
dergutmachung.

Tomils, den 18.3.1992

Mariella Mehr

Mit diesen Beitrag e/z/zoZZt sich Maniella Mehn eine Diskussion ibern die aktuelle
Situation den Stiftung " NASCHET JENISCH” .
Sagt uns eurne lMedinung.
Das Prisidium den Radgenossenschaft der Landstrasse und den Stiftung zurn Wieden-
gutmachung fLin Kindern den Landstrasse wuzd zu elnem spitenen Zeitpunkt auws sedinenr
Sicht Stellung nehmen,

Die Redakition.

37



Annoncen

lelte
Schlatsacke

Der Zsh- Peiar-Zellbay Reparaturen
spezislist, der Baumstrassa 6 Neuanfergunger
auch repanien 5012 Sc.hononwerd

Tel. 064 - ‘1“ Camping-Zubehor

Skl
€ss0-Gsas Ski-Schuhe P
' W Campmg Ges Ski-Service

IMPRESSUM Offizielles Genos-
senschaftsorgan des Fahren-
den Volkes der Schweiz

RADGENOSSENSCHAFT der Landstras
Amtlicher Sitz in Zurich
Postcheckamt Bern 30-15 313

PRAESIDIUM Robert Huber i
Tel. nur in dringerden Falle o77/63 57

SEKRETARIAT Frau Ferrara
Frau Kochli

REDAKTION Gottier Roger
Natel 077 / 47 46 70
Biro 01 / 492 54 79

BUERO Freilagerstrasse 5 Postfach 1647. 8048 2 UER I CH Tel. 01/492 54 77 / 79
OEFFNUNGSZEIT Montag u. Dienstag ganzer Tag. Mittwoch 8.00 - 12.00 Uhr,
Ubrige Zeit erreichen Sie uns iber Tel. Herr Huber.

]




	Arbeitspapier zur gegenwärtigen Situation der Jenischen in der Schweiz, insbesondere der Opfer des ehemaligen PJ-Hilfswerks "Kinder der Landstrasse", und der Institutionen, die ihre Anliegen verwalten

